
 
 

Kostenübersicht Wohnpflege-Kirrweiler 

 

Die Kosten für das Leben und Wohnen in der Wohnpflege-Gemeinschaft setzen sich aus vier Kostenblöcken 

zusammen: 

Für jeden der vier Blöcke werden Einzelverträge abgeschlossen: 

 

           Kostenblock Vertragspartner 

▪ Miete ▪ Herta-Kuhn-Stiftung Kirrweiler 

▪ Haushaltsgeld ▪ Wohnpflege-Gemeinschaft 

▪ Betreuungspauschale Präsenzkraft ▪ Herta-Kuhn-Stiftung Kirrweiler 

▪ Ambulante Pflege ▪ Selbstgewählter Pflegedienst 

 

1. Miete 

Die aktuelle Bruttomiete in den Einzelzimmern ergibt sich aus der Kostenaufstellung "Appartements und 

Miete" und ist abhängig von der jeweiligen Wohnraumförderung.  

Es ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. 

 

2. Haushaltsgeld 

Die Monatspauschale für Lebensmittel beträgt 280 €. Die Bewohner:innen legen diesen Betrag 

eigenverantwortlich fest. Das Haushaltsgeld wird von der Herta-Kuhn-Stiftung treuhänderisch verwaltet und 

monatlich abgerechnet. Überschüsse werden auf den Folgemonat übertragen. Die Wäschepauschale 

beträgt 25 € (sofern gewünscht). 

 

3. Pflege 

Die Pflegeleistungen vereinbaren die Bewohner:innen individuell mit dem Pflegedienst ihrer Wahl.  

Die Höhe der Pflegesachleistungen ist vom Pflegegrad abhängig. 

Nähere Informationen hierzu finden Sie im „Ratgeber Pflege“ des Bundesministeriums für Gesundheit.  

 

4. Betreuungspauschale für Präsenzkraft  

Die Herta-Kuhn-Stiftung behält sich vor, 40% der Pflegesachleistungen (ist vom Pflegegrad abhängig) für 

die Betreuungspauschale der Präsenzkraft umzuwidmen.  

Im Falle der Abwesenheit wegen Krankenhausaufenthalts, Reha o. ä. ist die Betreuungspauschale 

für die Präsenzkraft fortzuzahlen.  

Die Herta-Kuhn-Stiftung ist berechtigt, die Betreuungspauschale anzupassen, wenn sich die 

Kalkulationsgrundlage ändert. 

Stand 01.Januar2025 



 
Kostenübersicht              

 

 

*) 
Wird von der Herta-Kuhn-Stiftung erbracht und mit der Pflegekasse abgerechnet, sofern das Jahre Budget nicht bereits 
aufgebraucht ist. Ansonsten wird der Betrag der Verhinderungspflege zusätzlich dem Bewohner in Rechnung gestellt.     

**) WGZ = wird von der Pflegekasse an den/die Bewohner:in ausgezahlt. 

***) Wird von den Bewohner:innen gemeinschaftlich festgelegt und von der Herta-Kuhn-Stiftung treuhänderisch verwaltet 

****) Die Nebenkosten werden jährlich abgerechnet. 

 

 
PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 

 
              3.009,00 €        3.009,00 €  3.009,00 €        3.009,00 €  

Bewohner:in erhält von Pflegekasse - WGZ                   224,00 €             224,00 €             224,00 €             224,00 €  

Bruttokosten monatlich               2.785,00 €         2.785,00 €         2.785,00 €         2.785,00 €  

     

Stand_01_25 

 
 

PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 

 
Betreuungspauschale brutto               3 007,40 €         3287,40 €          3432,60 €         3 608,60 €  

Einbringung Wohngruppenzuschlag WGZ**)                   224,00 €             224,00 €             224,00 €             224,00 €  

wahlweise Entlastungsbetrag *)                   131,00 €             131,00 €             131,00 €             131,00 €  

wahlweise Verhinderungspflege *) ca.                   294,00 €             294,00 €             294,00 €             294,00 €  

wahlweise 40 % Pflegesachleistungen *)                  318,40 €             598,80 €              743,60 €           919,60 €  

 
Betreuungspauschale netto               2.040,00 €         2.040,00 €         2.040,00 €         2.040,00 €  

 
Miete (inkl. Nebenkosten) ca. ****)                   465,00 €             465,00 €             465,00 €             465,00 €  

 
Haushaltsgeld ***)                   280,00 €             280,00 €             280,00 €             280,00 €  

 
Wäschegeld (optional)                      25,00 €               25,00 €               25,00 €               25,00 €  

 
Bruttokosten monatlich                   2.785,00 €        2.785,00 €          2.785,00 €         2.785,00€  


